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Sprechzeiten Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten 
  9.00-12.00 Uhr Bus ab Mainz Hauptbahnhof Schlossplatz, Rheinufer 
13.30-15.30 Uhr Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße für behinderte Menschen 
Freitag 9.00-13.00 Uhr  Kaiser-Friedrich-Straße 
 
Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 u. 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), § 55 Bun-
desdatenschutzgesetz und § 43 Landesdatenschutzgesetz finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts www.lgmz.jus-
tiz.rlp.de. Auf Wunsch versenden wir diese Information auch in Papierform. 

 

1.) E-Mail an:   

  Diether-von-Isenburg-Straße 
55116 Mainz 
Telefon 06131 141-0 
Telefax 06131 141-4444 
lgmz@ko.jm.rlp.de 
www.lgmz.justiz.rlp.de 
  
04. April 2023 

Mein Aktenzeichen 
120 E 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
10. März 2023 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Bettina Hoffmann 
lgmz@ko.jm.rlp.de 

Telefon / Fax 
06131 141-4135 
06131 141-4111 

  

In Anfrage vom 10. März 2023 

 

"Anrede" 

"Text" 

 

  

Sehr geehrte Frau …., 

hiermit antworten wir auf Ihre E-Mail vom 10. März 2023. Ihre Anfrage wird als Antrag 

nach §§ 2 Abs. 2, 11 Landestransparenzgesetz (LTranspG) behandelt. 

 

Die begehrten Auskünfte und Fragen 1) bis 6) und 8) und 9) können von hier aus nicht 

beantwortet werden. Hierzu liegen keine Informationen vor. Über die begehrten Infor-

mationen verfügt – wenn überhaupt – ausschließlich das Ministerium für Justiz Rhein-

land-Pfalz. 

 

Die Frage 7) wird wie folgt beantwortet: 

Die Entscheidung über die Veröffentlichung von gerichtlichen Entscheidungen erfolgt 

durch den Spruchkörper bzw. Richter, der sie getroffen hat in eigener Verantwortung 

und ohne Einbeziehung der Gerichtsverwaltung. Deshalb kann keine Aussage über die 

genaue Anzahl der veröffentlichen Entscheidungen getroffen werden. Die als veröffent-

lichungswürdig eingestuften Entscheidungen werden nach entsprechender Anonymi-

sierung an die Verlage C.H. Beck und juris geschickt.  

http://www.lgmz.justiz.rlp.de/
http://www.lgmz.justiz.rlp.de/
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Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben. 

 

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzuru-

fen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 LTranspG). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tobias Eisert 

 

 


